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Begründung
Siehe Anlage

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X sind nicht betroffen

Kurzerläuterung:

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X keine Auswirkungen (o)
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Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:
(Bitte eintragen)

1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro
Teilplan: Bezeichnung:
Auftrag: Bezeichnung:
Kostenstelle: Bezeichnung:
Kostenart: 4nnnnn Bezeichnung:

5nnnnn Bezeichnung:
Kostenart 2020 2021 2022 2023 2024

Ertrag (-) 4nnnnn
Aufwand (+) 5nnnnn
Eigenanteil

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).

Bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen: Die Deckung erfolgt durch:

Teilplan: Bezeichnung:
Auftrag: Bezeichnung:
Kostenstelle: Bezeichnung:

Kostenart Bezeichnung 2020 2021
Mehrertrag (-) 4nnnnn
Minderaufwand 
(+)

5nnnnn

1.2 Investive Maßnahme in Euro
Teilplan: Bezeichnung:
Finanzstelle: Bezeichnung:
Finanzposition: 6nnnnn Bezeichnung:

Bezeichnung:
Finanzposition
(Bitte überschreiben)

Gesamt 2020 2021 2022 2023 2024

Einzahlung (-)
6nnnnn
Auszahlung (+)
7nnnnn
Eigenanteil

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch:

Teilplan: Bezeichnung:
Finanzstelle: Bezeichnung:

Kostenart Bezeichnung 2020 2021
Mehrein- zahlung 
(-)

6nnnnn
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Minderaus-
zahlung (+)

7nnnnn

 

Die Finanzierung ist im laufenden Haushalt bereits eingeplant.
Die Finanzierung kann durch eine außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung gesichert 
werden. 

1.3 Auswirkungen auf den Haushaltssicherungsplan in Euro
Maßnahmen-Nr.:
Kompensation Erläuterung:
Kompensation HSP (Betrag):
Auftrag:
Kostenstelle:
Kostenart: 4/5nnnnn

Kostenart 2020 2021 2022 2023 2024
Verschlechterung 
(-) / Verbesserung 
(+)

4/5nnnnn

2. Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:
(Bitte eintragen)

Passiva:
(Bitte eintragen)

3. Folgekosten in Euro:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil 
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr
c) sonstige Betriebskosten je Jahr
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)
e) personelle Folgekosten je Jahr
Zwischensumme
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt

 
4. Steuerliche Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

Die Erträge sind umsatzsteuerpflichtig. 

Es entstehen folgende ertragsteuerliche Auswirkungen:
Es entstehen zusätzliche Erträge im Rahmen eines bestehenden Betriebs gewerblicher Art 
(BgA).
Durch die Erträge entsteht ein neuer BgA.
Der potentielle Gewinn des BgA ist

körperschaftsteuerpflichtig (15,825 %).
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kapitalertragssteuerpflichtig (15,825 %).
gewerbesteuerpflichtig (18,2 %).

Bemerkungen:
(Bitte eintragen)

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Stellen-/Personalbedarf:

(Anzahl) Stelle (n) nach BVL-Gruppe (Gruppe) sind im 
Stellenplan

(Jahr) einzurichten.

(Anzahl) üpl. Bedarf (e) in BVL-Gruppe (Gruppe) sind befristet 
bis:

(Datum) anzuerkennen.

6. Rechtscharakter
Auftragsangelegenheit
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Vertragliche Bindung
Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
Ohne Bindung

gez. gez.
(Name OB oder Beigeordneter inkl. Funktion) (Name Beigeordneter inkl. Funktion)

gez.
Bei finanziellen Auswirkungen: Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:
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Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:



Vorlage 0257/2023



Vorlage 0257/2023





Vorlage 0257/2023



Vorlage 0257/2023
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ÖFFENTLICHE   STELLUNGNAHME

Amt/Fachbereich und ggf. beteiligte Ämter/Fachbereiche: 

Betreff:  Drucksachennummer: 

Anfrage gemäß § 18 der Geschäftsordnung 

Herr König fragt, warum die Maßnahmen im Zusammenhang mit den Baumfällungen 
auf der Fleyer Straße nicht von der Verwaltung in die BVM kommuniziert worden 
sind? 

Beratungsfolge: 

TOP I.3.5 Vorlage 0257/2023
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Gemäß § 41 LNatSchG NRW handelt es sich bei dem Baumbestand der Fleyerstraße um 
eine geschützte Allee. Damit dürfen ohne Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, keine Bäume gefällt; 
hierzu bedarf es einer Befreiung gemäß § 67 BNatSchG. 
 
Für die Erteilung von Befreiungen nach § 67 Absatz 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
ist die untere Naturschutzbehörde zuständig. Der Beirat bei der unteren Naturschutzbehörde 
kann einer beabsichtigten Befreiung mit der Folge widersprechen, dass die Vertretungs-
körperschaft des Kreises oder der kreisfreien Stadt oder ein von ihr beauftragter Ausschuss 
über den Widerspruch zu entscheiden hat. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde hat im Befreiungsverfahren den Naturschutzbeirat und den 
Umweltausschuss im Sinne der Regelung des 67 BNatSchG beteiligt. Wäre der Befreiung 
durch den Naturschutzbeirat nicht widersprochen worden, wäre das Vorhaben wie vereinbart 
der Bezirksvertretung als Mitteilung vorgestellt worden. Derzeit laufen Verhandlungen, 
inwieweit die Bäume durch Kostenbeteiligung im Zuge einer baumerhaltenden Sanierung 
verbleiben können. Eine Entscheidung ist jedoch vorerst nicht absehbar.    
 
gez. 
Hans-Joachim Bihs 
Vorstand 
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Verfügung / Unterschriften 
 
Veröffentlichung 

 Ja 
 Nein, gesperrt bis einschließlich        

 
      
Oberbürgermeister  
 
Gesehen: 
   
                  
Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 
 Die Betriebsleitung 
Amt/Fachbereich:    Gegenzeichen: 
      
      

      
      
      
      
 
 
 
 

 
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 
Amt/Fachbereich:  Anzahl:  
              
    
    
    
    
    
    
    
 



Bezirksvertretung 
Hagen-Mitte und Eilpe/Dahl 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

STADT HAGEN 
Stadt der FernUniversität 
Rechnungsadresse: Stadtverwaltung Hagen, 
                                 Zentraler Rechnungseingang, 
                                 Postfach 3569, 58035 Hagen 
Briefadresse:          Postfach 4249, 58042 Hagen 
Paketadresse:          Rathausstr. 11, 58095 Hagen 
Vermittlung:          02331/207-5000 

Sparkasse Hagen (BLZ 450 500 01) 
Kto.-Nr. 100 000 444 
IBAN DE 23450500010100000444  
BIC WELADE3HXXX 
weitere Banken unter www.hagen.de/bankverbindungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allg. Mitteilung (TOP I.3.5) 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu Ihrer Information teile ich Ihnen die von den jeweiligen Fachbereichen mitgeteilten 

Zwischenstände zur Situation der Einrichtungen bezüglich der Objektbereisung der 

Bereisungskommission der Bezirksvertretung Hagen-Mitte aus dem letzten Jahr mit: 

 

Kita Kolibri, Martin-Luther-Straße: 

Es sind über eine Förderung des Landes Luftfilteranlagen für die Gruppenräume 

beschafft und in Betrieb genommen worden. Diese Luftfilteranlagen reinigen die 

vorhandene Luft von Staub, Pollen, Viren und Bakterien. Ebenfalls ist eine CO2 

Messung integriert. Die weiteren, gesondert geförderten CO2 Ampelmeldeanlagen 

werden noch zusätzlich nach Eingang zugeführt. 

Es wurde eine Akustikprüfung durchgeführt. Weitere Maßnahmen werden im 

Benehmen mit 65 eingeleitet. 

Eine Prüfung zur Erweiterung des beheizbaren Bereiches hin zu den Umkleiden der 

Kinder wurde eingeleitet. 

Eine Prüfung, ob ein Einbau einer Lüftungsanlage möglich ist, wurde eingeleitet. Dies 

dauert noch an. 

Fachbereich Jugend- und Soziales 

 

 

 

 

Geschäftsstelle der Bezirksvertretungen 

Hagen-Mitte und Eilpe/Dahl 

Fachbereich des Oberbürgermeisters 

 
Rathaus I, Rathausstr. 11, 58095 Hagen 

Auskunft erteilt 

Herr Bleicker, Zimmer B.302 

Tel. 02331 207 5775 

Fax. 02331 207 2425 

E-Mail: frank.bleicker@stadt-hagen.de 

Stadt Hagen · Postfach 4249 · 58042 Hagen 

 

Mitglieder der Bezirksvertretung 

Hagen-Mitte 

      

      

      

      

 

 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

/ 01/11, 26.04.2023 



Bezirksvertretung Eilpe/Dahl 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

STADT HAGEN 
Stadt der FernUniversität 
Briefadresse:  Postfach 4249, 58042 Hagen 
Paketadresse:  Rathausstr. 11, 58095 Hagen 
Vermittlung:  02331/207-5000 

Sparkasse Hagen (BLZ 450 500 01) 
Kto.-Nr. 100 000 444 
IBAN DE 23450500010100000444  
BIC WELADE3HXXX 
weitere Banken unter www.hagen.de/bankverbindungen 

 

 

 

 

Sekundarschule Altenhagen: 

Die Maßnahme Naturwissenschaftlichen Raum in der Sek-Altenhagen wird in diesem 

Jahr umgesetzt. Geplanter Fertigstellungstermin ist Ende der 41.KW 2023. 

Das freiliegende Rohr im EG Zi. 30G06 wird zeitnah im Rahmen der Bauunterhaltung 

verkleidet. 

Fachbereich Gebäudewirtschaft 

 

Grundschule Goldberg: 

Der für die Geruchsbelästigung verantwortlich Fettabscheider im Essraum und der 

Küche ist abgedichtet und den Intervall verkürzt, so dass es zu keiner 

Geruchsbelästigung mehr kommt. 

Fachbereich Gebäudewirtschaft 

 

Grundschule Boloh: 

Hier gibt es trotz mehrfacher Nachfrage beim Fachbereich Gebäudewirtschaft keine 

Antwort zum Stand der Sanierungsarbeiten, z.B. für die abbröckelnde Außenfassade. 

Die Geschäftsstelle wird nachhaken. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. 

Frank Bleicker 
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